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Ansuchen um Bauplatzerklärung 
gemäß § 11 NÖ Bauordnung 2014 

Datum:                                                 

 

 
 

 
 

Als Eigentümer der(s) Grundstück(en) Nr. _____________, KG ___________________________,  

EZ _________, beantrage(n) ich (wir) die 

 

Bauplatzerklärung 
 

 
für diese(s) Grundstück(e). 
 
 

 Nach Rechtskraft des Bescheides betreffend Bauplatzerklärung (§ 11) wird Ihnen gemäß § 

   38 NÖ Bauordnung 2014 eine Aufschließungsabgabe vorgeschrieben.  
 

 Die Aufschließungsabgabe ist eine einmal zu entrichtende, ausschließliche Gemeindeabgabe 

  nach § 6 Abs. 1 Z 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45/1948 in der Fassung 
  BGBl. I Nr. 51/2012. 
 
 

 

 
 
 

  

Datum  Unterschrift/en 
 

 

 

 

 

 

 
 

Datenschutz (DSGVO) 
 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten computergestützt verarbeitet werden. Die Details zu 
Zweck, rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Speicherung, Ihren Rechten in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sowie Ihre Ansprechperson in der Gemeinde (datenschutz@it-kommunal.at) zu allen 
datenschutzrechtlichen Belangen finden Sie unter den „Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13 DSGVO“.  
 

 

Name: 
 
 

PLZ / Ort: 

 
 

Anschrift: 

Telefon: 

 
 

e-mail: 

mailto:gemeinde@harmannsdorf.gv.at
http://www.harmannsdorf.gv.at/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1948_45_0/1948_45_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/51

